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RS OGH 1998/2/25 9ObA33/98p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1998

Norm

ArbVG §105 Abs2 Z2 litb

Rechtssatz

Soweit betriebliche Vorfälle gegen die Sozialwidrigkeit einer Kündigung ins Tre3en geführt werden, sind diese zu

konkretisieren und hinreichende Tatsachenbehauptungen (Namen, Fakten), die sich nicht in allgemeinen

Behauptungen erschöpfen dürfen, aufzustellen.
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